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Kreisrundschreiben Nr. 1 
 

Liebe Tischtennissportlerinnen und Tischtennissportler, 
 

auch in unserem Kreis startet nun in der kommenden Woche der Spielbetrieb. 
 

Kreismeisterschaften 2022/2023 
Wenige Tage vor Ablauf der Frist (31.08.2022) für die Suche eines Ausrichters, haben wir leider immer noch 
keinen Verein gefunden. 
 

Wir können den Interessenten immer noch die Unterstützung unseres FSJ´ler, sowie wie immer von Teilen 
des Kreisvorstandes anbieten. Der Kreis unterstützt ebenfalls mit der Finanzierung und Organisation von 
Urkunden und Pokalen. Wie auf dem Kreistag mitgeteilt, bieten wir in diesem Jahr zusätzlich auch einen 
finanziellen Zuschuss in Höhe von 400,- € für die komplette Ausrichtung der Kreismeisterschaften an. 
 

Wenn wir bis zum 31.08.2022 keinen Ausrichter finden, so bitte ich die Vereine schon heute die Spieler 
getrennt nach Altersklassen für den Nachwuchs an Kathi Nowroth und für den Herren/Damen/Senioren-
bereich an mich bis zum 11.09.2022 zu melden. 
 

Wir werden die zur Verfügung stehenden Plätze für die Bezirksmeisterschaften dann nach dem QTTR-Wert 
vom 11.08.2022 vergeben. 
 

Wegfall der Sonderregelungen der Vorjahre 
Die spielleitenden Stellen im WTTV sind bemüht, die Spielzeit 2022/23 möglichst ohne Einschränkungen 
durchzuführen. Verschiedene Sonderregelungen der letzten Spielzeiten enden damit ab sofort. 

 Zurückziehungen/Streichungen führen zu einer vollständigen Streichung der betreffenden 
Mannschaft. 

 Spielabsetzungen sowie einvernehmliche Vor- und Nachverlegungen unterliegen den einschlägigen 
Bestimmungen der WO. 

 Die Antragsfrist für Spielabsetzungen gemäß WO G 6.1 endet zwei Wochen nach erfolgter 
 Qualifikation, Nominierung oder Einladung. Andere als die in der WO genannten Gründe 
 rechtfertigen keine Absetzung.  
 Bitte beachten Sie: Für die Teilnehmer am Finalturnier des andro WTTV-Cups (Termin: 26.11.2022) 
 beginnt die Antragsfrist mit Versendung der Einladung, so dass ein Spiel ggf. auch sehr kurzfristig 
 abgesetzt werden kann. 

 Nichtantreten und unvollständiges Antreten führen zu Ordnungsgebühren. 

 Die Regelung zum Mindesteinsatz vor Entscheidungsspielen – bisher noch nie angewendet – nimmt 
einen neuen Anlauf. 

 Die Regelungen zum Reservevermerk bedürfen noch eines Beschlusses des DTTB-Bundestages. 
Immerhin entfällt im Dezember 2022 der erforderliche Rückgriff auf die Rückrunde 2021/22 – 
welche im WTTV ja gar nicht stattgefunden hat. Auch hierzu im Laufe des Jahres mehr. 
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Folgende Dokumente sind diesem Rundschreiben zur Kenntnisnahme beigefügt: 
 Hinweise zum Spielbetrieb des Kreises für die Spielzeit 2022/2023  

  Terminplan Erwachsene Kreis 2022/2023 
 

Eine Auf- und Abstiegsregelung des Kreises im Herrenbereich gibt es nicht, da sich der Kreis 
Mönchengladbach „in Liquidation“ befindet. Alle weiteren Regelungen zum Auf- und Abstieg müssen die 
neuen Bezirke regeln. Diese finden Sie dann in Kürze auf der Homepage des WTTV unter „Neue Bezirke“. 
 

Termine Kreispokal Herren 2022 
Der Meldezeitraum auf Kreisebene hat bereits begonnen und endet am 21.09.2022. Die Meldungen werden 
in click-TT organisiert. 
 

Folgende Klassen können gemeldet werden: 
• Herren-A : offen für alle Kreisklassenspieler (3. Kreisklasse bis Kreisliga) 
• Herren-B : offen für 2. und 3. Kreisklasse 

Termine: 
• 1. Runde Herren A+B => bis Di. 03.10.2022 
• 2. Runde Herren A+B => bis Di. 01.11.2022 
• 3. Runde Herren A+B => bis Sa. 19.11.2022 
• Endrunde Herren A+B => Wochenende 03./04.12.2022 

 

Es wird nach dem "Modifizierten Swaythling-Cup-System mit Doppel" gespielt WO E 6.4.2).  
 

Wir werden bis zum 25.09.2022 die Spielpläne für die v. g. Pokalwettbewerbe unter „Click-tt / Pokal 2022/23 
Kreis MG“ veröffentlichen. Angegeben wird jeweils der letztmögliche Austragungstermin. Dieser ist 
verbindlich, wenn sich die beiden Mannschaften (Gastgeber wird zuerst genannt) nicht auf eine 
Vorverlegung verständigen. 
 

Meldung von Schiedsrichtern 
Die Meldung der Schiedsrichter erfolgte wie üblich auf Seite 2 der Vereinsmeldung in click-TT. Leider haben 
sich auch in diesem Jahr viele Vereine nicht zu einer Meldung entschließen können. Nachdem die 
Vereinsmeldung ja nun geschlossen ist, bitten wir, den Schiedsrichter schriftlich nach zu melden. 
Jeder Verein des WTTV muss einen Schiedsrichter melden. Falls Sie keinen Schiedsrichter melden können, 
darf es auch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter auf Verbands-, Bezirks- oder Kreisebene sein (siehe WO F 
2.5.1). Diese Ersatzmeldung ist jedoch nicht zulässig, wenn Sie in der Oberliga (oder höher) vertreten sind. 
Wenn weder ein Schiedsrichter noch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter namentlich benannt werden kann, 
wird eine Ausfallgebühr erhoben. Sie richtet sich nach der Spielklasse der 1. Herren- oder der 1. 
Damenmannschaft (diejenige, welche höher ist) und beträgt gemäß WO F 2.5.2 
 

 für alle Spielklassen auf Kreisebene: 25 € 

 für alle Spielklassen auf Bezirksebene: 50 € 

 für alle Spielklassen auf Verbandsebene: 100 € 
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 für die Regional- und Oberliga: 200 € 

 für alle Bundesligen: 300 € 
 

Wir bitten alle Vereine dringend darum, nach geeigneten Interessenten für eine SR-Ausbildung zu suchen. 
Es kann ja wirklich nicht schaden, in seinen Reihen jemanden zu haben, der das Regelwerk ein wenig besser 
kennt als der Durchschnitt der Tischtennisgemeinde. 
Wir empfehlen auf jeden Fall einen Blick in den Seminarkalender von click-TT. Der WTTV wird übrigens auf 
Beschluss des Präsidiums bis zum 31.12.2022 auf die Rechnungsstellung anlässlich eines Schiedsrichter-
Lehrganges verzichten. 
 

Mannschaftsführerdaten in click-TT 
Da in den Mannschaftsführerdaten bei vielen Mannschaften  nur der Name zu sehen ist, möchte ich alle 
Vereine bitten, diese noch einmal zu kontrollieren, damit die zusätzlichen Kontaktdaten angezeigt werden. 
Hierzu muss in click-tt der Datenschutzerklärung zugestimmt werden. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sich 
lediglich auf den öffentlichen, d. h. frei zugänglichen Bereich beschränkt. Im Vereinsbereich (nicht 
öffentlich) werden alle Daten wie Telefonnummern und E-Mail-Anschriften selbstverständlich bereitgestellt. 

 
 
Also auf geht´s in die letzte Saison des Tischtennis-Kreises Mönchengladbach. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

gez. Klaus Taplick 
 

1. Vorsitzender / Kreissportwart 

 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 
 

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim 
Sportwart des Kreises), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu getroffene 
Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der 
Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten 
Einspruchsfristen. 
 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb einer Frist von 14 
Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks Düsseldorf 
Norbert Völz, Fronhofstr. 45, 40668 Meerbusch (E-Mail: KreSpl@t-online.de) zu richten. 
 

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung der nach ihrer 
Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu 
zahlen, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: WTTV Bezirk Düsseldorf, Deutsche 
Bank Oberhausen, IBAN: DE26 3657 0024 0409 7622 00. 
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